
 

GEMENG BIWER 

 
 

F E R I E N J O B S 
 
 

Während der Sommerferien beabsichtigt die Gemeinde auch dieses Jahr wieder Studenten zu beschäftigen. Die 
Beschäftigungsdauer beträgt jeweils zwei Wochen. Interessenten müssen mindestens 15 Jahre alt und in der Gemeinde 

Biwer wohnhaft sein. Anträge auf einen Ferienposten sind bis zum 31. März 2024 an die Gemeindeverwaltung 
Biwer zurückzusenden. Es werden nur die vollständig ausgefüllten Anträge berücksichtigt welchen ein "Certificat de 

scolarité" beiliegt. 
 

Achtung! Aus Gründen einer sinnvollen Arbeitsorganisation muss die Zahl der einzustellenden Studenten auf 20 
beschränkt werden. Wenn sich mehr Bewerber melden als offene Stellen vorhanden sind, macht sich die Auswahl auf 
Grund des Alters und der Zahl der in der Vergangenheit abgeschlossenen Arbeitsverträge (Kandidaten welche schon 
≥ 3 Verträge abgeschlossen haben werden nicht mehr berücksichtigt). Die Studenten werden in mehrere Gruppen 
aufgeteilt. Verschiedene Gruppen werden dem technischen Dienst der Gemeinde zugeordnet, andere dem für die 
Gemeinde zuständigen Förster. Das Los entscheidet über die Aufteilung der Studenten in die jeweiligen Gruppen. 

 

FERIENJOB-ANTRAG 

 
Unterzeichnete(r)    

 

geboren am  /  /  in    
 

wohnhaft in L-  Straße  No    
 

Telefonnummer:  , E-Mail-Adresse:     
 

Bank und Kontonummer:    
 

beantragt hiermit einen Ferienposten bei der Gemeinde Biwer vom: 

 

 □  15.07.2024– 26.07.2024  beim    □ technischen Dienst  oder /und   □ forstwirtschaftlicher Dienst 

 □  29.07.2024– 09.08.2024  beim    □ technischen Dienst  oder /und   □ forstwirtschaftlicher Dienst 

 
 
Die Studenten müssen: 

- das 15. Lebensjahr erreicht haben; 
- in der Gemeinde Biwer wohnhaft sein; 
- eine Schulbescheinigung/Certificat de scolarité des Schuljahres 2023/2024 beilegen; 
- wenn sie minderjährig sind, das Einverständnis ihrer Eltern oder Fürsorger durch die Unterschrift 

dieses Antrages. 
 
 
 

Unterschrift des Antragstellers wenn minderjährig: Unterschrift der 
Eltern/des Erziehungsberechtigten 

 
...................................................... ...................................................................................... 


